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Einladung  zur   
ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu der am Montag, 
28. Mai 2018, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft  
 – Kaiserstraße, 67722 Winnweiler-Langmeil – stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017, des 
zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
jeweils für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017 
Die vorgenannten Unterlagen stehen auf der Internetseite der 
Gesellschaft (www.mobotix.de im Bereich „Unternehmen“ > „Investors“ 
„Hauptversammlung“) zur Verfügung. Sie werden zudem in der 
Hauptversammlung ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das 
Geschäftsjahr zum 30. September 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017 in Höhe 
von EUR 18.739.242,36 wird wie folgt verwendet:

• an die Aktionäre auszuschüttender Betrag EUR 530.857,68
• Einstellung in die Gewinnrücklage EUR 17.677.527,00
• Gewinnvortrag EUR 530.857,68.

Die von der Gesellschaft im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms bis 
zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) erworbenen eigenen Aktien 
sind nicht dividendenberechtigt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr zum 30. September 2017 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Einladung 
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr zum 30. September 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr zum 30. September 2017 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr zum 30. September 2018
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, wird 
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
zum 30. September 2018 bestellt.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb 
und Veräußerung eigener Aktien
Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur 
Veräußerung eigener Aktien vom 20. Dezember 2013 endet am 19. 
Dezember 2018. Da vor diesem Termin voraussichtlich keine weitere 
Hauptversammlung der MOBOTIX AG stattfinden wird, soll die Ermächtigung 
aufgehoben und für den Zeitraum bis zum 30. April 2023 neu gefasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

(a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 30. April 2023 unter Wahrung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a Aktiengesetz) eigene Aktien 
der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bestehenden Grundkapi-
tals der Gesellschaft zum Zeitpunkt dieser Ermächtigung zu erwerben. 
Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien 
zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft 
bereits erworben hat oder noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71d, 
71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder 
mehrmals, ausgeübt werden. Der Erwerb kann auch durch von der 
Gesellschaft abhängige Konzernunternehmen oder für ihre Rechnung 
durch Dritte durchgeführt werden. 

(b) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (i) über die Börse oder (ii) 
mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots oder durch eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten durch die Aktionäre. 
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(i) Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der von 
der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten 
Börsenkurs der Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr 
als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten;

(ii) Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien im Wege eines öffentlichen 
Kaufangebots an alle Aktionäre oder eine an alle Aktionäre gerichtete 
öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, so legt 
die Gesellschaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie 
fest. Im Falle der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird der endgültige 
Preis aus den vorliegenden Annahmeerklärungen bzw. Verkaufsange-
boten ermittelt. Das Angebot kann eine Annahme- bzw. Angebotsfrist, 
Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, den Kaufpreis oder die 
Kaufpreisspanne während der Annahme- bzw. Angebotsfrist anzu-
passen, wenn sich nach Veröffentlichung des Kaufangebots bzw. der 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten wäh-
rend der Annahme- bzw. Angebotsfrist erhebliche Kursschwankungen 
ergeben. Der von der Gesellschaft bzw. den Aktionären angebotene 
Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) darf den maßgeblichen Börsenkurs der Aktie an der Frank-
furter Wertpapierbörse um nicht mehr als 20 % überschreiten und 
um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Als maßgeblicher Börsen-
kurs gilt hierbei der rechnerische Durchschnitt des Börsenkurses der 
Aktien der Gesellschaft in der XETRA-Schlussauktion an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
während der letzten 5 Handelstage vor dem Tag der Veröffentlichung 
der Entscheidung des Vorstands zur Abgabe des Kaufangebots bzw. 
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten. 
Im Falle einer Anpassung des Kaufpreises bzw. der Kaufpreisspanne 
wird auf den Kurs während der letzten 5 Handelstage vor dem Tag der 
Veröffentlichung der Entscheidung über die Anpassung des Kauf- bzw. 
Verkaufsangebots abgestellt.

(iii) Sofern die Anzahl der angedienten bzw. zum Kauf angebotenen 
Aktien die von der Gesellschaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene 
Aktienzahl übersteigt, hat die Annahme grundsätzlich im Verhält-
nis der jeweils angedienten bzw. zum Kauf angebotenen Aktien zu 
erfolgen. Es kann jedoch eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angedienter bzw. zum 
Kauf angebotener Aktien je Aktionär vorgesehen werden.
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(c) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der vorste-
henden Ermächtigung erworben werden, unter Wahrung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes (§ 53 a Aktiengesetz) wieder über die Börse 
zu veräußern oder den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre 
gerichteten Angebots unter Wahrung ihres Bezugsrechts zum Bezug 
anzubieten. Der Handel mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien stattdessen auch

(i) mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten im Rahmen von Zusam-
menschlüssen mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs 
von Unternehmen, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbetei-
ligungen oder anderen Vermögensgegenständen als Gegenleistung 
anzubieten oder an diese zu übertragen,

(ii) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn 
diese Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, 
der den am jeweiligen Handelstag durch die Eröffnungsauktion 
ermittelten Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung 
und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet; in diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden 
Aktien insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien 
eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten; 
auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf diejenigen Aktien 
der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bzw. 
zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen 
oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht ausgegeben 
werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio-
näre in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden,

(iii) zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an 
Mitglieder der Geschäftsführung und sonstige Mitarbeiter von mit 
der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen 
zu verwenden, zu deren Bezug die genannten Personen aufgrund 
von Aktienoptionen berechtigt sind, die ihnen im Rahmen etwaiger 
zukünftiger Aktienoptionsprogramme gewährt werden,
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(iv) zur Gewährung von Mitarbeiteraktien an Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft sowie mit der Gesellschaft im 
Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen stehen,

(v) unter gleichzeitiger Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen, 
ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann abwei-
chend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital nicht herabgesetzt 
wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall ermäch-
tigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.

(d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien

(i) Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft zu gewähren, zu deren 
Bezug sie aufgrund von Aktienoptionen berechtigt sind, die ihnen 
im Rahmen etwaiger zukünftiger Aktienoptionsprogramme gewährt 
werden,

(ii) den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft als aktienbasierte 
Vergütung unter den gleichen Konditionen, die den Mitarbeitern 
gemäß Ziff. (iV) des Buchstaben c) eingeräumt werden, zu gewähren. 
Die Einzelheiten der aktienbasierten Vergütung für den Vorstand 
werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

(e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft 
ist insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden 
Ermächtigungen in Ziff. (i) bis (iv) des Buchstaben c) sowie des Buch-
staben d) verwendet werden. Darüber hinaus kann der Vorstand im 
Falle der Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines Angebots 
an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen.

Von den vorstehenden Ermächtigungen kann einmalig oder mehrmals, 
einzeln oder zusammen und bezogen auf Teilvolumina der erworbenen 
eigenen Aktien Gebrauch gemacht werden.

Die Ermächtigungen in Ziff. (i) und (ii) des Buchstabens c) können auch 
durch von der Gesellschaft abhängige Konzernunternehmen oder für 
ihre Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden.

(f) Sofern sich Änderungen bei der Notierung von Schlusskursen im XETRA-
Handel einstellen, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
berechtigt, auf ein an die Stelle des XETRA-Systems getretenes funktional 
vergleichbares Nachfolgesystem abzustellen.
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(g) Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 20. Dezember 
2013 erteilte und bis zum 19. Dezember 2018 befristete Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der 
neuen Ermächtigung aufgehoben.

Bericht des Vorstands gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 
5 Aktiengesetz über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung 
eigener Aktien gemäß Punkt 6 der Tagesordnung
Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 186 Absatz 4 Satz 2 
i.V.m. § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien und 
den Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand zu ermächtigen, bis 
zum 30. April 2023 eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben, wobei auf die 
aufgrund dieser Ermächtigung zu erwerbenden Aktien zusammen mit anderen 
Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat oder noch 
besitzt, nicht mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bzw. der Ausübung, mithin 1.327.144 Aktien, entfallen dürfen.

Der Erwerb kann als Kauf über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kau-
fangebots an alle Aktionäre durchgeführt werden. Sofern bei einem öffentli-
chen Kaufangebot die Anzahl der angedienten Aktien die von der Gesellschaft 
insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienzahl übersteigt, kann der Erwerb 
unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre nach dem Verhältnis der 
jeweils angedienten Aktien erfolgen, um das Erwerbsverfahren zu vereinfachen. 
Dieser Vereinfachung dient auch die Möglichkeit - ebenfalls unter Ausschluss 
des Andienungsrechts der Aktionäre - eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angedienter Aktien je Aktionär.

Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt sein, die nach Maßgabe der 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auch für Zwecke zu verwenden, für die das Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossen wird.

(a) Der Vorstand soll zum einen ermächtigt werden, die erworbenen eige-
nen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sowie 
sonstigen Sachleistungen Dritten als Gegenleistung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre gewähren zu können. Die Praxis zeigt, 
dass bei Zusammenschlüssen mit Unternehmen sowie beim Erwerb 
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen häufig Aktien der 
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Gesellschaft als Gegenleistung verlangt werden. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, 
sich ihr bietende Gelegenheiten zum Zusammenschluss mit Unterneh-
men und zum Erwerb von Unternehmensbeteiligungen sowie sonstigen 
Sachleistungen unter Ausgabe von Aktien der Gesellschaft schnell und 
flexibel ausnutzen zu können, statt auf langwierige Kapitalmaßnah-
men angewiesen zu sein. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Wenn sich Möglichkeiten 
zu einem solchen Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen 
oder Unternehmensbeteiligungen konkretisieren, wird der Vorstand 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Gewährung eigener 
Aktien unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll. Er wird 
dies tun, wenn die Gewährung von MOBOTIX-Aktien im wohlverstande-
nen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzungen 
gegeben sind, wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen.

(b) Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt werden, die erworbenen 
eigenen Aktien in anderen Fällen als im Rahmen von Zusammenschlüs-
sen mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, 
Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen außerhalb 
der Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußern zu können. 
Voraussetzung hierfür ist, dass die Veräußerung der Aktien gegen 
Barzahlung zu einem Preis erfolgt, der den Börsenkurs der Aktien der 
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Ver-
äußerung nicht wesentlich unterschreitet. Rechtsgrundlage für diesen 
Bezugsrechtsausschluss ist § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG i.V.m. § 71 Absatz 
1 Nr. 8 Satz 5 AktG. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenkurs 
wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % 
des Börsenkurses liegen. Darüber hinaus darf die Anzahl der zu veräu-
ßernden Aktien 10 % des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien 
eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. 
Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf diejenigen Aktien der 
Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit der Ermächtigung im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bzw. zur Bedienung 
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten 
mit Wandlungs- oder Optionsrecht, sofern die Schuldverschreibungen 
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwendung von § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  Diese Ermächtigung soll 
der Gesellschaft ebenfalls größere Flexibilität verschaffen. Sie soll es 
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der Gesellschaft etwa ermöglichen, Aktien an Finanzinvestoren oder 
strategische Investoren abzugeben und dabei durch eine marktnahe 
Preisfestsetzung einen möglichst hohen Veräußerungsbetrag und damit 
eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Aufgrund 
der schnelleren Handlungsmöglichkeit kann ein höherer Mittelzufluss 
zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei einem unter Wahrung 
des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgenden Angebot an alle Aktionäre. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung liegt deshalb im Interesse der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre. Dadurch, dass sich der Veräußerungspreis 
am Börsenkurs zu orientieren hat, sind die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre rela-
tive Beteiligung über einen Zukauf von Aktien über die Börse aufrecht 
zu erhalten. 

(c) Außerdem soll der Vorstand bzw., im Falle der Vorstandsmitglieder 
selbst, der Aufsichtsrat ermächtigt werden, die erworbenen eigenen 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung 
von Aktienoptionen, die Mitgliedern des Vorstands und Mitarbeitern 
der Gesellschaft bzw. Mitgliedern der Geschäftsführung und sonstigen 
Mitarbeitern von mit ihr verbundenen Unternehmen im Rahmen von 
zukünftigen Aktienoptionsprogrammen gewährt wurden, auszugeben. 
Bisher besteht zwar noch kein Aktienoptionsprogramm bei der MOBOTIX 
AG, aber die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
soll sicherstellen, dass die Gesellschaft für den Fall einer späteren Auf-
legung eines solchen Programms auf eine dann bereits bestehende 
Rückkaufermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG alternativ zurück-
greifen kann, ohne diese neu fassen zu müssen. Der wirtschaftliche 
Erfolg der Gesellschaft hängt sehr stark von ihren Mitarbeitern ab. Die 
Ausgabe von Aktien im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen stärkt 
die Loyalität der Mitarbeiter gegenüber der Gesellschaft und damit auch 
langfristig den Erfolg des Unternehmens. Auch empfiehlt der Deutsche 
Corporate Governance Kodex Vergütungsbestandteile mit langfristiger 
Anreizwirkung als drittes Element innerhalb der Vorstandsvergütung. 
Dieser Empfehlung kann mit Hilfe von Aktienoptionsprogrammen 
Rechnung getragen werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es 
der Gesellschaft ermöglichen, die Schaffung neuer Aktien aus einem 
im Zuge der Auflegung eines zukünftigen Aktienoptionsprogramms zu 
beschließenden bedingten Kapital zur Sicherung der Bezugsrechte der 
Mitarbeiter zu vermeiden, wenn die Gesellschaft bereits über eigene 
Aktien verfügt. Dies ist insbesondere auch im Interesse der Aktionäre, 
da hierdurch eine Verwässerung der Aktionäre, wie sie bei der Ausgabe 
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neuer Aktien entsteht, vermieden wird. Sofern der Vorstand bzw. der 
Aufsichtsrat von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, werden die 
Aktien zu dem im jeweiligen zukünftigen Aktienoptionsprogrammen 
bzw. den Optionsbedingungen vorgesehenen Ausgabebetrag an die 
berechtigten Personen ausgegeben. Die Entscheidung über die Ausgabe 
von Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft obliegt 
allein dem Aufsichtsrat als für die Vergütung der Vorstandsmitglieder 
zuständigem Organ.

(d) Weiterhin soll der Vorstand bzw., im Falle der Vorstandsmitglieder selbst, 
der Aufsichtsrat ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Gewährung von 
Mitarbeiteraktien zu verwenden. Im Rahmen der Ausgabe von Mitarbei-
teraktien werden die Aktien den Mitarbeitern üblicherweise mit einem 
angemessenen Abschlag gegenüber dem dann aktuellen Börsenkurs 
angeboten. Genauso wie Aktienoptionen sind auch Mitarbeiteraktien 
ein seit Jahrzehnten bewährtes Anreizsystem zur Steigerung der Loyali-
tät der Mitarbeiter gegenüber ihrem Unternehmen, was langfristig den 
Erfolg des Unternehmens steigert. Insoweit ist auch diese Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre. Auch die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen 
die Möglichkeit haben, vom Aufsichtsrat Mitarbeiteraktien als aktien-
basierte Vergütung zu den gleichen Konditionen zu erwerben wie die 
Mitarbeiter. Die Entscheidung über die Gewährung von Mitarbeiterak-
tien an Vorstandsmitglieder trifft ebenfalls der Aufsichtsrat als für die 
Vergütung der Vorstandsmitglieder zuständiges Organ. 

(e) Der Vorstand soll schließlich berechtigt sein, bei Veräußerung der eige-
nen Aktien im Rahmen eines Angebots an alle Aktionäre der Gesellschaft 
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 
Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für 
Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und ist erfor-
derlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines 
Erwerbsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. 
Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen 
werden entweder durch Verkauf, über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigungen bestehen nicht. 
Der Vorstand wird der Hauptversammlung ggf. Bericht über eine Ausnutzung 
dieser Ermächtigung erstatten.
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Teilnahme an der Hauptversammlung und  
Ausübung des Stimmrechts

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitz nachweises 
und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des 
Nachweises des Anteilsbesitzes an:

MOBOTIX AG 
c/o DZ BANK AG 
vertreten durch dwpbank - DSHVG - 
Landsberger Str. 187 
80687 München 
Fax: +49 (0) 69/5099 1110 
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Folgende Adresse steht für Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären 
zur Verfügung:

MOBOTIX AG 
Vorstand 
Kaiserstraße  
67722 Winnweiler-Langmeil  
Fax-Nr.: +49 (0)6302 9816 189 
E-Mail: hvgj2016-2017@mobotix.com

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts 
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberu-
fung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der 
Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. 
Ferner ist die Person des Einberufenden zu nennen.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme 
an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
(freiwillige Angabe)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
sind nach § 13 der Satzung der Gesellschaft in ihrer derzeit gültigen Fassung 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der oben 
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genannten Adresse in Textform (§126b BGB) in deutscher und englischer Sprache 
anmelden und einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts über 
ihren Anteilsbesitz an die oben genannte Adresse übermitteln.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 7. Mai 2018 
(0:00 Uhr MESZ, sogenannter Nachweisstichtag) zu beziehen und muss der 
Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 
21. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ) unter der oben genannten Adresse zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, 
die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den weiteren 
Hinweisen auf der Internetseite der Gesellschaft entnehmen.

Stimmrechtsvertretung (freiwillige Angabe) 
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere Person, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Entsprechende Vordrucke und weitere 
Informationen erhalten die Aktionäre auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann auch 
elektronisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden:   
hvgj2016-2017@mobotix.com. 

Die Gesellschaft bietet Aktionären ferner die Möglichkeit an, ihr Stimmrecht 
weisungsgebunden durch einen oder mehrere von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Den bevollmächtigten Stimmrechts-
vertretern sind bezüglich aller Beschlussvorschläge Einzelweisungen zu erteilen. 
Die Vollmacht kann hinsichtlich der Beschlussvorschläge, zu denen keine Ein-
zelweisungen erteilt sind, nicht ausgeübt werden mit der Folge, dass sich der 
Stimmrechtsvertreter bei diesen Abstimmungen enthalten wird. Stimmrechts-
vertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Wortmeldungen oder 
andere Anträge werden durch Stimmrechts-vertreter nicht entgegengenommen. 
Einzelheiten zur Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern und zur Wei-
sungserteilung sowie das entsprechende Vollmachts- und Weisungsformular 
erhalten die Aktionäre auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung.

Auch bei Bevollmächtigung eines Dritten oder der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft ist eine frist- und formgerechte Anmeldung des Aktionärs unter 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bedingungen erforderlich.
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MOBOTIX AG Anfahrt:
 ▶ Navi-Adresse: Am Stundenstein 2, 67722 Winnweiler
 ▶ A63 Ausfahrt Winnweiler
 ▶ Abbiegen auf die B48 Richtung Winnweiler/Rockenhausen
 ▶ Nach ca. 500 m links abbiegen Richtung  

Gewerbegebiet Winnweiler/Langmeil
 ▶ Links abbiegen auf die B40/L401 Richtung  

Standenbühl/Industriepark Langmeil
 ▶ Ca. 3 km der B40/L401 folgen
 ▶ Ausreichend Parkplätze vorhanden  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (freiwillige Angabe)
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der 
Gesellschaft eingeteilt in 13.271.442 auf den Inhaber lautende Stückaktien, von 
denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 
daher zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 
13.271.442. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung 128.134 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu.

Winnweiler-Langmeil, im April 2018

Der Vorstand
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